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1 Unter dem Namen «Sammeleinrichtung Pensions
kasse Stadt St.Gallen» (nachfolgend «Sammeleinrich
tung» genannt) besteht eine selbständige öffentlich 
rechtliche Anstalt im Sinne von Art. 331 ff. des OR 
und Art. 48 BVG mit Sitz in St.Gallen.

2 Die Verwaltungskommission erlässt das vorliegende 
Reglement, gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen 
von BVG und BVV 2 sowie die reglementarischen 
Grundlagen der Sammeleinrichtung. 

3 Die Sammeleinrichtung ist Mitglied des Schweizeri
schen Pensionskassenverbandes (ASIP) und setzt 
dessen Charta um.

4 Dieses Reglement beschreibt v.a. die Richtlinien zur 
Einhaltung von Art. 48f bis Art. 48l BVV 2.

1 Das vorliegende Reglement hat den Charakter einer 
allgemeinen Weisung und gilt für sämtliche Personen 
und Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung, 
der Geschäftsführung und der Verwaltung der Sam
meleinrichtung betraut sind, sowie für Mitglieder der 
Organe und Mitarbeiter der Sammeleinrichtung.

2 Dieses Reglement ergänzt die schriftlichen Vereinba
rungen der Sammeleinrichtung mit Organen und Mit
arbeitern zur Art und Weise der Entschädigung und 
deren Höhe.

3 Externe Personen und Institutionen, die den Integri
täts und Loyalitätsvorschriften unterliegen, werden 
mittels vertraglicher Regelung zur Einhaltung der Vor
schriften verpflichtet.

4 Den betroffenen Personen und Institutionen wird das 
Reglement ausgehändigt.

3



Sammeleinrichtung Pensionskasse Stadt St.Gallen
Reglement zur Integrität und Loyalität

Sammeleinrichtung Pensionskasse Stadt St.Gallen
Reglement zur Integrität und Loyalität

4 5

5  
 
Materielle Vorteile
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Pflichten

3 
Verantwortliche der 
 Sammeleinrichtung

1 Als Verantwortliche gelten alle Personen, die für die 
Sammeleinrichtung eine Funktion mit Entscheidungs 
und / oder Überwachungskompetenz innehaben, die 
mit Stimmrecht oder beratender Stimme einem 
 Organ oder Gremium der Sammeleinrichtung ange
hören oder die Grundlagen für die Entscheidungen 
der Sammeleinrichtung erarbeiten bzw. dabei bera
tend mitwirken.

2 Als unterstellte Personen gelten alle Personen und 
Institutionen, die zur Einhaltung der Vorgaben der 
ASIPCharta gesamthaft oder zu Teilen verpflichtet sind. 
Dies sind insbesondere sämtliche Personen und Ins
titutionen, die mit der Vermögensverwaltung, der Ge
schäftsführung oder der Verwaltung der Sammelein
richtung betraut sind.

3 Die ASIPCharta unterscheidet die involvierten Perso
nenkreise wie folgt: 
a) Verantwortliche ohne Handelsaktivitäten: Mitglieder 

der Verwaltungskommission, Mitglieder der Vor
sorgekommission und beratende Mitglieder des 
Anlageausschusses, Geschäftsleitung und Mitar
beiter der Sammeleinrichtung oder eines ange
schlossenen Arbeitgebers;

b) Verantwortliche mit Handelsaktivitäten: In die Ver
mögensverwaltung involvierte Personen (FRL 2.2.), 
die gleichzeitig dem Personenkreis a) angehören; 
dazu gehören beispielsweise Mitarbeiter der Sam
meleinrichtung oder eines angeschlossenen Ar
beitgebers, die Vermögensteile bewirtschaften;

c) NichtVerantwortliche mit Handelsaktivitäten: in die 
Vermögensverwaltung involvierte Personen, die 
über Kauf und VerkaufsEntscheidungen lediglich 
informiert sind, z.B. Buchhaltungsmitarbeiter oder 
Mitarbeiter im Bereich Liegenschaftsverwaltung;

d) externe Entscheidungsvorbereiter und Berater: 
 InvestmentController bzw. Consultant, allgemeine 
Anlageberatung / expertise (Anlagestrategie, Fach
beratung in der Vermögensverwaltung), Gutachter;

e) externe Beauftragte: Global Custodian, Pensionskas
senexperte, externe Vermögensverwalter / Anlage
stiftungen / Anlagefonds, Immobilienverwalter.

1 Personen und Institutionen, die mit der Sammelein
richtung, der Geschäftsführung oder der Verwaltung 
der Sammeleinrichtung betraut sind, müssen die Art 
und Weise der Entschädigung und deren Höhe ein
deutig bestimmbar in einer schriftlichen Vereinbarung 
festhalten.

2 Werden Personen und Institutionen, die mit der Ver
mögensverwaltung, der Geschäftsführung oder der 
Verwaltung der Sammeleinrichtung betraut sind, mit 
der Vermittlung von Vorsorgegeschäften beauftragt, 
so müssen sie vorgängig zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
über die Art und Herkunft sämtlicher Entschädigun
gen für ihre Vermittlungstätigkeit informieren. Die Art 
und Weise der Entschädigung ist zwingend in einer 
schriftlichen Vereinbarung zu regeln; Sammeleinrich
tung und Arbeitgeber müssen Kenntnis davon haben. 
Die Bezahlung und Entgegennahme von zusätzlichen 
volumen, wachstums oder schadenabhängigen Ent
schädigungen sind untersagt.

3 Verantwortliche der Sammeleinrichtung dürfen keine 
persönlichen Vermögensvorteile, wie z.B. Geschenke, 
Einladungen, Retrozessionen, Vergünstigungen oder 
Vorzugskonditionen (z.B. von Banken oder Bauunter
nehmen) entgegennehmen, die ihnen ohne ihre Stel
lung bei der Sammeleinrichtung nicht gewährt würden.

4 Angenommen werden dürfen Geschenke mit einem 
Wert unterhalb der von der Sammeleinrichtung de
finierten Wertlimite, so genannte Gelegenheitsge
schenke. Als solche gelten einmalige Geschenke im 
Wert von höchstens CHF 200 pro Fall und CHF 1’000 
pro Jahr und Geschäftspartner, insgesamt aber maxi
mal CHF 1’500.

5 Einladungen zu einer Veranstaltung, bei welcher der 
Nutzen für die Sammeleinrichtung im Vordergrund 
steht, wie z.B. Fachseminare, sind zugelassen, falls 
sie nicht mehr als 1mal pro Monat stattfinden. Zuläs
sige Veranstaltungen sind in der Regel beschränkt auf 
2 Tage (max. 1 Übernachtung) und mit dem PW oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Am Mittag 
oder Abend kann eine gesellschaftliche oder soziale 
Veranstaltung daran anschliessen.

1 Mit der Geschäftsführung, der Verwaltung und mit 
der Vermögensverwaltung betraute Personen verfü
gen über einen guten Ruf und bieten Gewähr für eine 
einwandfreie Geschäftstätigkeit. Die Verantwortli
chen der Sammeleinrichtung handeln in ihrer Funkti
on unabhängig und im Interesse der Versicherten und 
Rentenberechtigten. Zu diesem Zweck sorgen sie 
dafür, dass aufgrund ihrer persönlichen und geschäft
lichen Verhältnisse keine schädigenden Interessen
konflikte entstehen.

2 Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsfüh
rung, der Verwaltung und mit der Vermögensverwal
tung betraut werden, müssen dazu befähigt und zu
dem so organisiert sein, dass sie für die Einhaltung 
der Vorschriften von Artikel 51b, Abs. 1 BVG, sowie 
Art. 48g–l BVV 2 Gewähr bieten.

3 Alle involvierten Personen handeln im Sinne der treu
händerischen Sorgfaltspflicht im Umgang mit den 
anvertrauten Geldern. Insbesondere verpflichten sich 
die Verantwortlichen der Sammeleinrichtung, nach
vollziehbare Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten, 
Beauftragte sorgfältig auszuwählen, zu instruieren 
und zu überwachen, nur Anlagen einzusetzen, deren 
wesentliche Risiken und erwartete Erträge nach Kos
ten sie verstehen, sowie die Funktionen zwischen 
Durchführung und Kontrolle zu trennen.

4 Die Sammeleinrichtung sorgt dafür, dass die An
spruchsgruppen wahrheitsgetreu, stufengerecht, regel
mässig und zeitgerecht mit relevanten Informationen 
versorgt werden. Personelle Wechsel im obersten 
Organ, in der Geschäftsführung, der Verwaltung oder 
Vermögensverwaltung sind der zuständigen Auf
sichtsbehörde zu melden.

 6 Unzulässig sind Vermögensvorteile in Form von 
Geldleistungen, wie Gutscheinen oder Vergütungen 
sowie KickBacks, Retrozessionen und ähnliche Zah
lungen, die nicht auf einer schriftlichen Vereinbarung 
mit der Verwaltungskommission der Sammeleinrich
tung be ruhen.

 7 Erhalten Nahestehende persönliche Vermögensvor
teile, werden diese wie direkt vom Verantwortlichen 
entgegengenommen behandelt.

 8 Geschenke und Einladungen, die pro Fall oder pro 
Jahr die vorgenannten Limiten übersteigen, können 
zulässig sein, falls dies von der Verwaltungskommis
sion genehmigt wird.

 9 Alle weiteren, im Zusammenhang mit der Ausübung 
der Tätigkeit für die Sammeleinrichtung erhaltenen 
Vermögensvorteile, sind zwingend an die Sammel
einrichtung abzuliefern.

10 Im Falle unzulässiger Vermögensvorteile ist die 
Sammeleinrichtung zu sofortigen Rückforderungen 
des zu Unrecht bezogenen Geldwertes verpflichtet. 
Sie wird bei Bedarf angemessene Sanktionen tref
fen, die im Einzelfall bis zur Kündigung des Arbeits
verhältnisses bzw. zur sofortigen Entbindung von 
Mandat oder Auftrag mit Einleitung einer Anzeige 
wegen Vermögensveruntreuung gehen können.
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Interessenkonflikte
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Eigengeschäfte

1 Personen und Institutionen, die mit der Vermögens
verwaltung betraut sind, müssen im Interesse der 
Einrichtung handeln. Sie dürfen insbesondere nicht
a) die Kenntnis von Aufträgen der Sammeleinrichtung 

zur vorgängigen, parallelen oder unmittelbar danach 
anschliessenden Durchführung von gleichlaufenden 
Eigengeschäften (Front,  Parallel, AfterRunning) 
aus nützen;

b) in einem Titel oder in einer Anlage handeln, solange 
die Einrichtung mit diesem Titel oder dieser Anlage 
handelt und sofern der Sammeleinrichtung daraus 
ein Nachteil entstehen kann; dem Handel gleichge
stellt ist die Teilnahme an solchen Geschäften in 
anderer Form;

c) Depots der Sammeleinrichtung ohne einen in deren 
Interesse liegenden wirtschaftlichen Grund um
schichten.

1 Mit der Geschäftsführung oder der Vermögensver
waltung betraute externe Personen oder wirtschaft
lich Berechtigte von mit diesen Aufgaben betrauten 
Unternehmen dürfen nicht in der Verwaltungskom
mission der Sammeleinrichtung vertreten sein.

2 Vermögensverwaltungs, Versicherungs und Verwal
tungsverträge müssen spätestens 5 Jahre nach Ab
schluss ohne Nachteil für die Sammeleinrichtung auf
gelöst werden können.

3 Bei der Vergabe von Aufträgen an neue Geschäfts
partner und im Rahmen bestehender Auftragsverhält
nisse (z.B. Vergabe von Verwaltungsmandaten, Handel 
mit Wertschriften, Kauf / Verkauf / Renovation von Im
mobilien) prüft die Sammeleinrichtung, ob Interes
senverbindungen zu schädigenden Konflikten führen 
können. Solche können beispielsweise sein:
a) die Ausübung von Doppelfunktionen im Zusammen

hang mit Tätigkeiten für die Sammeleinrichtung; 
b) die Mitgliedschaft in Aufsichts oder Entscheidungs

gremien;
c) substanzielle finanzielle Beteiligungen;
d) enge private geschäftliche Beziehungen;
e) enge persönliche Beziehungen und / oder familiäre 

Bindungen zu Kontaktpersonen, Entscheidungs
trägern oder Eigentümern.

4 Die Sammeleinrichtung trifft wirksame Massnahmen, 
um schädigende Interessenkonflikte zu verhindern 
oder zu beseitigen, z.B. indem nötigenfalls
a) die zuständigen Entscheidungsträger, die über die 

Massnahmen zu befinden haben, informiert werden;
b) involvierte Personen mit einem Interessenkonflikt 

bei den entsprechenden Entscheidungsvorbereitun
gen, bei Entscheidungen oder Kontrollaufgaben in 
den Ausstand treten oder den Entscheid an ande re 
Instanzen (Personen oder Gremien) übergeben;

c) involvierte Geschäftspartner aus einem laufenden 
oder anstehenden Offertverfahren ausgeschlossen 
oder bestehende Geschäftsbeziehungen aufgelöst 
werden;

d) eine als unverträglich eingestufte Interessen ver bin
dung aufgelöst und die betreffende Person allenfalls 
von ihrer Funktion entbunden wird.

1 Bei bedeutenden Rechtsgeschäften (inkl. Abschluss 
von Vermögensverwaltungsverträgen) mit Nahe ste
hen den müssen Konkurrenzofferten eingeholt wer
den. Bedeutend ist ein Rechtsgeschäft dann, wenn 
die Kosten für die Sammeleinrichtung mehr als  
CHF 100‘000 betragen. Es sind mindestens 2 Kon
kurrenzofferten einzuholen. Über die Vergabe des Ge
schäfts muss vollständige Transparenz herrschen.

2 Die von der Sammeleinrichtung abgeschlossenen 
Rechtsgeschäfte müssen marktüblichen Bedingun
gen entsprechen.

3 Als Nahestehende gelten Ehegatten, eingetragene 
Partner, Lebenspartner, Kinder der unterstellten Per
sonen und Verwandte bis zum zweiten Grad (Eltern, 
Geschwister, Grosseltern) sowie juristische Personen, 
an denen eine wirtschaftliche Berechtigung besteht.

4 Die Rechtsgeschäfte mit Mitgliedern des obersten 
Organs, mit angeschlossenen Arbeitgebern oder mit 
natürlichen oder juristischen Personen, die mit der 
Geschäftsführung oder Vermögensverwaltung be
traut sind, sowie Rechtsgeschäfte der Sammelein
richtung mit natürlichen und juristischen Personen, 
die den vorgenannten Personen nahestehen, sind 
der Revisionsstelle jährlich offenzulegen.

1 Beauftragte Vermögensverwalter und Fondsgesell
schaften haben jährlich zu bestätigen, dass sie auf 
den Beständen der Sammeleinrichtung befindlichen 
Anlagen keinerlei Retrozessionen, Verkaufsprovisio
nen, Bestandespflegekommissionen oder Ähnliches 
an andere Adressaten als die Sammeleinrichtung 
selbst bezahlt haben.

2 Sofern der Anlageausschuss damit einverstanden ist, 
können Beauftragte der Sammeleinrichtung Retro
zessionen oder Ähnliches entgegennehmen und mit 
den mit der Sammeleinrichtung vereinbarten Gebüh
ren verrechnen. Vermögensverwalter und Fondsge
sellschaften sind nur auf schriftliche Genehmigung 
der Sammeleinrichtung hin berechtigt, diese Retro
zessionen oder Ähnliches auszuzahlen. Die ausbezahl
ten und erhaltenen Beträge sind von den Beauftragten 
jährlich detailliert nachzuweisen.

9  

Retrozessionen

7 
Rechtsgeschäfte  
mit  Nahestehenden



Sammeleinrichtung Pensionskasse Stadt St.Gallen
Reglement zur Integrität und Loyalität

Sammeleinrichtung Pensionskasse Stadt St.Gallen
Reglement zur Integrität und Loyalität

8 9

11 
Änderungsvorbehalt
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Kontrollmassnahmen

1 Die Sammeleinrichtung verpflichtet sich mit der 
Unter stellung unter die ASIPCharta dazu, diese um
zusetzen sowie die Einhaltung zu überwachen und 
bei Verstössen die erforderlichen Massnahmen zu 
ergreifen. 

2 Die Verwaltungskommission fordert jährlich eine vom 
Geschäftsführer durchzuführende schriftliche Erklä
rung von Personen und Institutionen ein, die mit der 
Geschäftsführung, Verwaltung und Vermögensver
waltung betraut sind, in der
a) allfällige Interessenverbindungen, welche die Un

ab hän gig keit beeinträchtigen könnten, offengelegt 
werden;

b) allfällig erzielte Vermögensvorteile, die über die ver
einbarte Entschädigung hinausgehen, offengelegt 
werden;

c) schriftlich bestätigt wird, dass sämtliche über die 
vereinbarte Entschädigung hinausgehenden Ver
mögensvorteile an die Sammeleinrichtung abge
liefert werden;

d) schriftlich bestätigt wird, dass keine verbotenen 
Eigengeschäfte getätigt wurden. 

3 Die Verwaltungskommission erhält jährlich eine Zu
sammenstellung aller abgegebenen Einhaltungser
klärungen sowie eine Übersicht zu den Retrozessi
onsbestätigungen zur Kenntnisnahme. 

4 Bei der Verwaltungskommission erfolgt diese Offen
legung (gemäss Art. 48l BVV 2) jährlich gegenüber 
der Revisionsstelle.

5 Die Sammeleinrichtung lässt jährlich durch die Revisi
onsstelle prüfen, ob Vorkehrungen zur Sicherstellung 
der Loyalität in der Vermögensverwaltung und die 
Einhaltung der Loyalitätspflichten durch das oberste 
Organ hinreichend kontrolliert werden.

6 Bei begründetem Verdacht kann die Verwaltungs
kommission die externe Revisionsstelle beauftragen, 
 Einsicht zu nehmen in die privat verwalteten bzw. 
massgeblich durch Beratung mitbestimmten Ver
mögenswerte (z.B. Konten und Depots) einer Person 
(inklusive Ehepartner oder eingetragenen Lebens
partner sowie Kinder im gemeinsamen Haushalt), die 
diesem Reglement unterstellt ist. Die betroffenen 
Personen gewähren bei Verdacht der beauftragten 
Revisionsstelle jederzeit Einblick.

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen kann dieses 
Reglement von der Verwaltungskommission jederzeit 
geändert werden.

7 Das vorliegende Reglement wird alle 4 Jahre auf seine 
Zweckmässigkeit hin überprüft. Zu den überprüften 
Gebieten gehören insbesondere die
a) Einhaltung der Treue und der Sorgfaltspflicht;
b) Informationspolitik;
c) Regelungen betreffend Eigengeschäften;
d) Vereinbarungen betreffend Art und Weise der Ent

schädigung der Verantwortlichen der Sammel ein
richtung;

e) Abwicklung von Rechtsgeschäften mit Naheste
henden;

f) Offenlegung von Interessenverbindungen;
g) Sanktionsmassnahmen.

Das vorliegende Reglement wird jedem Versicherten 
auf Verlangen ausgehändigt.

12  
Aushändigung
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Inkrafttreten

Das vorliegende Reglement tritt durch Beschluss der Verwaltungskommission vom  
6. Februar 2019 auf den 1. Januar 2020 in Kraft.

Für die Verwaltungskommission:

Thomas Scheitlin Jürg Jakob
Präsident der Verwaltungskommission Vizepräsident der Verwaltungskommission
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